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SUufüü.

UeitaMUwmt.
3«m BanbeSgeftfc aber Sie Srieit ia Se» ®e<

werbe» hot bte ©elegiertenoetfammlung be§
Eantonalen zürcherifchen £>anbroerES= unb ©e*
roerbeoereinS folgenben SHntrog beS ©ewerbe-
oerbanbeS berStabt 8ürid) mit grofe SRebrheit
angenommen :

©eroerbeoereln erllärt fid^ gruttb«

WV»Î ©tlaffe eineâ fctiroei^etife^en ©ifc^eS
über oie Sirbett in ben ©ero erben etnnerfianben als Seil'
jtficE ber gefamten ©emerbegefet;gebung.

2. ©cm non ber 8eniraßeitung beS ©chweizexifcheni „f!» oorgelegten ©entwürfe p einem folgen
©etlftüae wirb nicht zugeftimmt, ba er auf beut gabri£=
gefetj beruht, bnS für bie mannigfachen unb unterein'
anber fehr onfötebenen gewerblichen Berhäl'niffe niefit
pa^t unb uiel ju meitgehenb ifi.

3. ®ie ßentraEeiiung wirb etngelaben, einen neuen
Sntrourf auf ber ©tunblaae be$ DbligaüonetirecfitS
auszuarbeiten nach fotgenber ^Begleitung: a) eS ift ein
nßgemeineS, nid^t aKjit auSgebefjnteS ©efdp oorzufehen,
ba« für alle jene ©emerbe blent, bie ihre SlrbeitSoerhält'
"Ml® burch einen StormalarbeitSoertrag (Slct. 324
beS DbligationenrechtS) ober burdj etnen ©efamtarbeitS'
uertrag (Slrt. 322 beS Gbliqationenred)tS) geregelt hoben,

Jpefetg foß fo abfcfjliehenb fein, baß alte gefetj'
liehen Bebingungen über ben gewerblichen ©ienftoertrag
auS bemfelben exfichllid) finb ; b) bem ©efamtarbeitSoet'
trag (Sarifoeritag) ift befonbere Slufmeiljamfeit pz«'
wenben. ®ie nahern Bebingungen, unter benetc er bin=
benbe Stechtéïcaft erhält, finb oorzufefjen; c) bie SluS'
führung beS ©efetjeS foß im ©egenfaije zur Botlage beS
8entraloorfianbeS fowett als immer möglich — unb eut»
fprechenb ben frühern Befdjlüffen be§ ©chroeizerifchen
©ewerbeoereinS — ben BerufSoerbänben zufallen ; d) ber
neue ©ntwurf ift einer grö^ern Spezialfornmiffion, bie
oorn erweiterten 8«ntraloorftanb gewählt wirb, unb in
ber ber engere 8enlratoorfianb oertreten fein foß, zur
wettern Beratung unb Slnlragfteßung an bte delegierten'
oerfammlung zu übermitteln.

8«utw0»jer«if(he SBognemelfter « ©eeaoffcwf^aft.
©onntaq ben 7. SRat abhin tagte im ©ufifpf z „SRöjjfi"
tn @t, Stottwil, ber Betbanb 8entraßuzernif'dher SBagner-
meifter. SDftit StflcEjicht auf bie fietige Steigerung ber
©o z=. fowte auch ber SebenSmittelpreife bcfdjloh' nach
l btjaft benutjter ©isEuffton bie Berfammluttg einftimmig,
bte bisherigen greife für SBagnerarbeiten um 10% zu
erhohen, ©er Störenarbeitslohn würbe pro Siunbe auf
45 ©ts. feftgefe^t.

JRhelntfefjer fpljbetidjt. Sin ben fpobelhoIZ'
mär Et en SübbeutfchlanbS unb beS SthetnS war nur
mäßige Bewegung zu beobachten. SlngefidjtS ber teuren
Rohware lagen aber bie BerfaufSpreife trophein fehr feft.
©ürttembergifche unb bapifche ÇobelwerEe forberten für
baS Guabratmeter fret SBaggon oberrheinifâer Stationen :
für 21/22 mm ftarEe „gute" /pobdbretter, 5—8" breit,
4—5 m Jana, 16 mm fiarE SRI, 1,67—1,70, 21/22 mm
ftarf SRE. 2,07—2,11 unb 28 mm ftarE SRI. 2,58—2,63.
3« rauh genuteten unb gefeberten SluSfchu^brettern unb
©telen fanben fiänbig Umfähe ftalt, wobei 17/18 mm
ftarEe äßare SWT. 1,48-1,50, 23/24 mm ftarEe SRarE
1,94—1,98, 30 mm ftarEe SIEE. 2,37 bis 2,45 baS Clua»
bratmeter, frei SBaggon Dberrhein, erzielte, gür 23/24 mm
ftarEe f^webifche Çobelware, 5—7" breit, würben erzielt
für unfortierte Fretter bis zu SRI. 2,60, Ia bis zu SRarE
2,73, IIa bis z ' 9RE 2,45, baS Guabratir.eier f-ei tBaggon

Üleitmtg („TOcifterMatt") Sit'

oberrheinif^er SlbgangSfiaüonert. Bei gleichen Beblw
gütigen würben für 24/25 mm ftarEe Ia Ißilfdjptne ^»obeb
breiter 4-6" breit, SRE. 3,80 bis 3,90 unb für fRebpbu*
.©obelware 9JIE. 3,40 bis 3,50 baS Guabratmeter erzielt-
©le Nachfrage nach fRahmenhölzern oom ißheinlanb unb
SBefifalen aus war gut. Steuerliche Slbfdjlüffe erlöfte«
für fcfiatfEanlig gefcljnittene SSBare SRE. 59—60 für baS

KubiEmeier, frei Schiff Köln ©uisburg. ißon ßatten
würbe huuptfächliih SEürzungSware begehrt, aber nur
mäßig angeboten. reguläre SBare fehlte ein regeb

mäßiger Slbfah; neuetbingS würben für bie 100 SlficE

16' 1/2" „gute" Saiten bis zu SRI. 27.75—28, fret Sdp ff
SRittelrhein oerlangt. Slm S3 a u h o l j m a r E t e war zlew
lieh 0"*® Stach frage oon rheinifdjen unb wefifälifchen
Slbnehmern zu beobachten. S^warzwälber ©ägewerfe
forberten für löorratSljölzer SRI. 53—55 für baS 5Eubi£'

meter, fret Sßaggon Gberrhein. ©Inzelne größere S3au

holzliften würben ben fübbeutfehen SägewetEen oom
Stieberrhein zur f]3reiSabgabe oorgelegt. ®ic Schwarz'
wälber SSauhotzfägereien forberten für baS SEubiEmeter

mit üblicher SBatbfanle gefcEptiittener ©atmen unb ßid)teti'
Eanthölzw mit regelmäßigen Slbmeffungen SRatE 57,50
bis 60, für ooßlaniige SBare SJtf. 60—63 unb für fd^arf -

Eantige SStE. 63—67. Qn ben meiften gälten bean
fprucijten bie SBerEe längere Sieferfrtften. ®aS .©efchäft
in ©ichenf^niitware lag burdjauS ftiß. Slm wenigften
Eonnte ber Umfats in SRöbelhölzern befriebigen. güt
erftllafftge ©fdheuf'dhniühötzer war hingegen fiänbig guteS

Slntereffe oorhanben, unb eS ooßzog fid) barin auef) ein

regelmäßiges SBerfaufSgefdpft bei ©czielung hoher fßeetfe.

Itc&ct 5ie infcitiö£cit èct* 3crwfs"
itntljl itnö 6eren folgen

äußert fich bie bafelftäbtifh« ^Berufsberatung«
ft e 11 e unb Sehrfteltenoerniittlung wie folgt:

die Sage auf bem SlrbeÜSmarEt für bie erwerbS'
fähige gfugenb ift unerfreuliher benn je. ®ie Sta^'
frage nah S3ureaulehrlingen ift biefeS grühjah«
gegenüber bem Sßorjuhr merllich zurüdgegangen.
©hulb baran ift ber flaue ©cf^äftSgang, ber zu* golge
hat, bah bie aitSgelernten Sehrltnge leine Steßen ft ab en

unb baher bleiben. So ftaut fich @trom ber SBar
tenben. ®ie Hoffnung, bah bte SSerhältniffe nach gctebenS'
f^luh ïuf'ch wieber normal werben, feßetnt oon fehr frag»
It^er Berechtigung.

©er Stnbrang zum ÇanbwerE ift nicht min«
ber g r o h ; ober wie überaß finb bte Steigungen ber

gugenb unb bie Berufspläne ber ©Item fehr einfettig.
3a wohl 80 o/o ber gäße wirb nur bte SRafd)tnen= unb
SRetaflbrandje in Betr*cf)t gezogen. (SRcEhaniEer, geim
mcchantler, ©leEtriler, Sdhloffer.) Bei ben ßanbibaten
für eine Bureaulehre, bie fid) eoentueß für etn fpanbp
werl enifd^Iteheti Eönnten, finb bte 3Bünfd)e natürlich
nodh auSfhliehü^^'

Stun ift bte SRöglichEett, in ben genannten $janb'
wetfsberufen unterzuEommen, belanntermahen auch i"
grtebenSzeiten fehr befcßränlt. ©iefe Schar ber für eine

fpanbwerEslehre reifen ^ugenb ift noch gtößet: als bte

©ruppe ber BureaulehrEanbibaten. gür ben Hentter ber

Berhältntffe ift aber mit Beftimmtheit oorauSzufehen,
bah bie SpeEulation ber ©Itern in retchltd) bret Bterteln
ber gäße feßlfcßtagen muh- ©leidjwohl woßen olele

©Itern oon ihren Berufsplänen nicht laffen unb warten
in ber SBeife ab, bah ber Sohn zu £mufe ober tn irgenb
einem ^ßlä^c^cn befdjäftigt wirb, ober fie fdhicten ißn
tnS SBetfchlanb ober wieber tn bie Schule. So feßwillt
ber Strom ber für eine Berufslehre reifen, aber nicht

Jkustr. schweiz, Handw

öews«ä«e§».
Z«m BMôssgzfttz Aber Sk AtSsit ia à Ge-

werve» hat die Delegiertenversammlung des
kantonalen zürcherischsn Handwerks- und Ge-
Werbevereins folgenden Antrag des Gewerbe-
verbandes der Stadt Zürich mit großer Mehrheit
angenommen:

Schweizer, Gewerbeverein erklärt sich gründ-
"'k dem Erlasse eines schweizerischen Gesetzes

über die Arbeit in den Gewerben einverstanden als Teil-
stuck der gesamten Gewerbegesetzgebung.

2. Dem von der Zentralleitung des Schweizerischen

<>
vorgelegten Entwürfe zu einem solchen

Teilstücke wird nicht zugestimmt, da er auf dein Fabrik-
gesttz beruht, das für die mannigfachen und unterein-
ander sehr verschiedenen gewerblichen Verhältnisse nicht
paßt und viel zu weitgehend ist.

3. Die Zentralleitung wird eingeladen, einen neuen
Entwurf auf der Grundlage des Obligatwnenrechts
auszuarbeiten nach folgender Wegleitung: a) es ist ein
allgemeines, nicht allzu ausgedehntes Gesttz vorzusehen,
das für alle jene Gewerbe dient, die ihre ArbeitsverhM-
nisse nicht durch einen Normalarbeitsoertrag (Art. 324
des Obligationenrechts) oder durch einen Gesamtarbeits-
vertrag <Art. 322 des Obligationenrechts) geregelt haben,

soll so abschließend sein, daß alle gesttz-
lichen Bedingungen über den gewerblichen Dienstoertrag
aus demselben ersichtlich sind; d) dem Gesamtarbeitsver-
trag (Tarifvertrag) ist besondere Aufmerksamkeit zuzu-
wenden. Die nähern Bedingungen, unter denen er bin-
dende Rechtskraft erhält, sind vorzusehen; o) die Aus-
sührung des Gesetzes soll im Gegensatze zur Vorlage des
Zentraloorstandes soweit als immer möglich — und ent-
sprechend den frühern Beschlüssen des Schweizerischen
Geiverbevereins — den Berufsverbänden zufallen; <i) der
neue Entwurf ist einer größern Spezialkommission, die
vom erweiterten Zentralvorstand gewählt wird, und in
der der engere Zentralvorstand vertreten sein soll, zur
wettern Beratung und Antragftellung an die Delegierten-
Versammlung zu übermitteln.

Zêàll«zer«ische Wagnerzmisw - Gmossenichast.
Sonntag den 7. Mai abhin tagte im Gasthof z „Rößli"
m El, Nottwil, der Verband Zentralluzernischer Wagner-
Meister. Mit Rücksicht auf die stetige Steigerung der
Holz- sowie auch der Lebensmittelpreise beschloß nach
l byaft benutzter Diskussion die Versammlung einstimmig,
die bisherigen Preise für Wagnerarbeiten um 10 °/o zu
erhohen. Der Ctörenarbeitslohn wurde pro Stunde auf
45 Cts. festgesetzt.

Holz-Marktberichte»
Rheinischer Holzbericht. An den Hobelholz-

markten Süddeutschlands und des Rheins war nur
mäßige Bewegung zu beobachten. Angesichts der teuren
Rohware lagen aber die Verkaufspreis« trotzdem sehr fest.
Württembergische und bayrische Hobelwerke forderten für
das Quadratmeter fret Waggon oberrheinischer Stationen:
für 21/22 mm starke „gute" Hobübretter. 5—8" breit,
4—5 m lcma, 16 mm stark Mk, 1,67—1.70, 21/22 mm
stark Mk. 2.07—2,11 und 28 mm stark Mk. 2.58—2,63.
In rauh genuteten und gefederten Ausschußbrettern und
Dielen fanden ständig Umsätze statt, wobei 17/18 mm
starke Ware Mk. 1.48-1,50, 23/24 mm starke Mark
1,04—1,08, 30 mm starke Mk, 2,37 bis 2,45 das Qua-
dratmeter, frei Waggon Oberrhein, erzielte. Für 23/24 mm
starke schwedische Hobelware, 5—7" breit, wurden erzielt
für unsortierte Bretter bis zu Mk. 2,60, tu bis zu Mark
2.73, I lu bis z : Mk 2,45, das Quadratmeter stei Waggon
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oberrheinischer Abgangsstationen. Bei gleichen Bedin-

gungen wurden für 24/25 mm starke lu Pitschpins Hobel-
breiter 4-6" breit, Mk. 3.80 bis 3,00 und für Redpinc-
Hobelware Mk. 3 40 bis 3,50 das Quadratmeter erzielt.
Die Nachfrage nach Rahmenhölzern vom Rheinland und
Westfalen aus war gut. Neuerliche Abschlüsse erlösten
für scharfkantig geschnittene Ware Mk. 59—60 für dos

Kubikmeter, frei Schiff Köln Duisburg. Von Latten
wurde hauptsächlich Kürzungsware begehrt, aber nur
mäßig angeboten. Für reguläre Ware fehlte ein regel-

mäßiger Absatz; neuerdings wurden sür die 100 Stück
16' 1/2" „gute" Latten los zu Mk. 27.75—28, sret Sch'-ff

Mittelrhein verlangt. Am B a u h olz m a rkte war ziem-

lich gute Nachfrage von rheinischen und westfälischen
Abnehmern zu beobachten. Schwarzwälder Sägewerke
forderten für Vorratshölzer Mk. 53—55 für das Kubik-
meter, frei Waggon Oberrhein. Einzelne größere Bau
holzlisten wurden den süddeutschen Sägewerken vom
Niederrhein zur Preisabgabe vorgelegt. Die Schwarz-
wälder Bauholzsägereien forderten für das Kubikmeter
mit üblicher Waldkante geschnittener Tannen- und Fichten-
kanthölzw mit regelmäßigen Abmessungen Mark 57,50
bis 60, für vollkantige Ware Mk. 60—63 und für scharf-
kantige Mk. 63—67. In den meisten Fällen bean

spruchten die Werke längere Lieferfristen. Das.Geschäft
in Eichenschniitware lag durchaus still. Am wenigsten
konnte der Umsatz in Möbelhölzern befriedigen. Für
erstklassige Eschenschnitthölzer war hingegen ständig gutes
Interesse vorhanden, und es vollzog sich darin auch ein

regelmäßiges Verkaufsgeschäft bei Eczielung hoher Preise.

Neber die Einseitigkeit der Berufs-
wähl und deren Folgen

äußert sich die baselstädtische Berufsberatungs -

stelle und Lehrftellenoermittlung wie folgt:
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt sür die erwerbs-

fähige Jugend ist unerfreulicher denn je. Die Nach-
frage nach Vureaulehrlingen ist dieses Frühjahr
gegenüber dem Vorjahr merklich zurückgegangen.
Schuld daran ist der flaue Geschäftsgang, der zur Folge
hat, daß die ausgelernten Lehrlinge keine Stellen finden
und daher bleiben. So staut sich der Strom der War-
tenden. Die Hoffnung, daß die Verhältnisse nach Friedens-
schloß rasch wieder normal werden, scheint von sehr frag-
sicher Berechtigung,

Der Andrang zum Handwerk ist nicht min-
der groß; aber wie überall sind die Neigungen der

Jugend und die Berufspläne der Eltern sehr einseitig.

In wohl 80 °/o der Fälle wird nur die Maschinen- und
Metallbranche in Betracht gezogen. (Mechaniker, Fein-
Mechaniker, Elektriker, Schlosser.) Bei den Kandidaten

für eine Bureaulehre, die sich eventuell für ein Hand-
werk entschließen könnten, sind die Wünsche natürlich
noch ausschließlicher.

Nun ist die Möglichkeit, in den genannten Hand-
werksberufen unterzukommen, bekanntermaßen auch in
Friedenszeiten sehr beschränkt. Diese Schar der für eine

Handwerkslehre reifen Jugend ist noch größer als die

Gruppe der Bureaulehrkcmdidaten. Für den Kenner der

Verhältnisse ist aber mit Bestimmtheit vorauszusehen,
daß die Spekulation der Eltern in reichlich drei Vierteln
der Fälle fehlschlagen muß. Gleichwohl wollen viele
Eltern von ihren Berufsplänen nicht lassen und warten
in der Weise ab, daß der Sohn zu Hause oder in irgend
einem Plätzchen beschäftigt wird, oder sie schicken ihn
ins Welschtand oder wieder in die Schule. So schwillt
der Strom der für eine Berusslehre reisen, aber nicht
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